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Beratung und Beschlussfassung  - Gleichstellungsplan der Stadt Liebenwalde 2025 bis

2029

Sachverhalt:
 
 
Gemäß § 5 Absatz 1 LGG (Gesetz zur Gleichstellung von Frau und Mann im öffentlichen Dienst im
Land Brandenburg) ist in jeder Dienststelle mit mehr als 20 Beschäftigten ein Gleichstellungsplan
zu erstellen. Dies soll im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten erfolgen. Der erste
Gleichstellungsplan der Stadt Liebenwalde wurde mit Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Liebenwalde in der Sitzung am 12.12.2019 für den
Zeitraum 2020 bis 2024 beschlossen. Somit konnte konstatiert werden, dass eine Präsenz von
Frauen in allen Sachbereichen, außer hauptamtlichen Bereichen der Feuerwehr, gegeben ist.
Stellenausschreibungen laufen bereits über mehrere Jahre mit der Bezeichnung
männlich/weiblich/divers. Die familienfreundlichen Arbeitszeiten sind unter anderem durch die
Möglichkeit des mobilen Arbeitens vielfältiger geworden. Der neue Gleichstellungsplan soll
rückwirkend zum 01.01.2025 für den Zeitraum 2025 bis 2029 beschlossen werden und ist inhaltlich
zum Stand per 01.01.2025 aktualisiert worden. Der Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2025 bis
2029 ist der Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.
 
Gesetzliche Grundlage:
 
§ 5 Gesetz zur Gleichstellung von Frau und Mann im öffentlichen Dienst im Land Brandenburg
(LLG) i.V.m. § 18 und 28 Absatz 1 BbgKVerf  

 
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Liebenwalde beschließt den Gleichstellungsplan der
Stadt Liebenwalde für den Zeitraum 2025 bis 2029.  

 
 

Finanzielle Auswirkungen:
Verwaltungsaufwand 
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Anlagen:
Anlage
 
 
Gleichstellungsplan_Lbw_2025_2029
 
 
Liebenwalde, 07.05.2025
 
 
 
 

gez. J. Lehmann
Bürgermeister

 




